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Die Regionaldirektorin 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 0 3 9 2  
 
 
 
 

  19.10.2021 

Berichtsvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligun-
gen 

zur Kenntnis 30.11.2021  

 
 
Betreff: Angelegenheiten der Freizeitgesellschaften 

- Besucher- und Umsatzentwicklung zum 30.09.2021 in Pandemie-Zeiten 
 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen nimmt den Bericht über die Besucher- 
und Umsatzentwicklung der Freizeitgesellschaften zum 30.09.2021 zur Kenntnis. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gremien des RVR wurden im vergangenen Jahr und auch in der letzten Sitzungsfolge 
über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die RVR-Beteiligungsgesellschaften, 
insbesondere auf die stark betroffenen Freizeitgesellschaften, informiert. Mit dieser Be-
richtsvorlage wird ergänzend dazu über die Entwicklung der Besucher und Einnahmen in 
den Freizeitgesellschaften zum 30.09.2021 berichtet. 
 
Die Freizeitgesellschaften1 waren in diesem Jahr von einer nahezu sechsmonatigen 
Schließungszeit bedingt durch die Verordnungen zur Eindämmung der Ausbreitung des 
Corona-Virus betroffen. Die Badeinrichtungen der Gesellschaften konnten erstmals im 
Juni beziehungsweise Anfang Juli dieses Jahres unter Auflagen wieder geöffnet werden.  
 
Nachfolgend werden die Wiedereröffnungstage zur Information aufgeführt: 
 
 Freizeitbad Heveney im Freizeitzentrum Kemnade: 24.06.2021 
 Niederrhein-Therme im Revierpark Mattlerbusch: 05.07.2021 
 Activarium und Freibad im Revierpark Nienhausen: 24.06.2021 
 Freibad im Revierpark Vonderort: 17.06.2021 

                                                
1 Die Ausführungen betreffen ausschließlich die Bad- und Saunaeinrichtungen der FMR-Betriebs-

stätten Mattlerbusch, Nienhausen, Vonderort und Kemnade, der Revierparks Gysenberg und 
Wischlingen sowie des Freizeitzentrums Xanten. Zum Maximilianpark werden Informationen am 
Ende der Vorlage gegeben. 



Drucksache Nr.: 14/0392 
Seite 2 

 
 LAGO und Sun & Waves im Revierpark Gysenberg: 01.07.2021 
 Allwetterbad und Sauna im Revierpark Wischlingen: 12.06.2021 
 Strandbad im Freizeitzentrum Xanten: 03.06.2021 
 
Die bis Ende September 2021 zu verzeichnenden Besucher und die daraus resultierenden 
Einnahmen werden in der Anlage 1 zu dieser Berichtsvorlage tabellarisch je Gesellschaft 
dargestellt. In dieser Übersicht sind ebenfalls die Vorjahreszahlen und die Planzahlen ent-
halten. Ein Vorjahres- bzw.-Plan-Vergleich ist jedoch nicht sinnvoll möglich, so dass das 
Ziel der Berichterstattung lediglich in der Information über die aktuelle Entwicklung liegt; 
auf eine Analyse der ausgewiesenen Soll-/Ist-Abweichungen wird deshalb verzichtet. 
 
Im Berichtszeitraum 2021 wurden in den fünf Revierparks und den beiden Freizeitzentren 
346.190 Besucher gezählt. Die Besucherzahlen im witterungsunabhängigen Bereich be-
trugen 288.220 Bade- und Saunagäste. Im witterungsabhängigen Bereich wurden 57.970 
Badegäste gezählt. In den Freibädern in Nienhausen und Vonderort sowie im Sun & 
Waves in Gysenberg und im Strandbad Xanten blieben die Besucherzahlen unter ande-
rem auch aufgrund des für Freibadbesuche nicht optimalen Sommerwetters deutlich hin-
ter den Vorjahreszahlen und den Erwartungen des Plans zurück.  
 
Die aus den Besucherzahlen resultierenden Einnahmen aus Eintrittsentgelten betrugen 
2.863 T€ und verteilen sich auf den witterungsunabhängigen Bereich mit 2.569 T€ und 
den witterungsabhängigen Bereich mit 294 T€. 
 
Die Einnahmenverluste durch die sechsmonatige Schließungszeit wurden durch massive 
Einsparungen auf der Aufwandsseite, durch Bundes- und Landesmittel sowie durch Son-
derzuschüsse der Gesellschafter aufgefangen. 
 
Der Maximilianpark konnte bereits am 25.02.2021 unter strengen Auflagen wieder für Be-
sucher geöffnet werden; musste aber vom 21.04. bis 17.05.2021 erneut schließen. In den 
Öffnungsmonaten wurden 135.537 Einzel- und Familiendauerkarten und Tageskarten 
verkauft. Die daraus resultierenden Einnahmen (inklusive der Einnahmen aus Sonderver-
anstaltungen) betrugen 840 T€ (Anlage 2). 
 
 
Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsauf-
wand (6 % p. a. vom investiven Ei-
genanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               
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2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       
Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

 
4. Bilanz 

Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu zusätzli-
chen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
 
Sachbearbeiter/in Referat / Referats-

leiter/in 
Bereich / Beigeord-
nete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Gössinger, Do-
reen 

Holtmann, Thomas Bereich II Wirt-
schaftsführung 

 

Akt.zeichen Schlüter, Markus  
   

 
 


